
Antrag an den Studierendenrat

Sitzung vom

Titel:

Antragssteller*in:

Antragstext:
Der Studierendenrat möge beschließen,

Begründung:

Hinweise:
Es ist explizit erwünscht, in den Anträgen an die Studierendenvertretung genderneutrale
Sprache zu verwenden (bspw. “Mitarbeiter*innen” statt “Mitarbeiter”).
Sollte der Platz auf diesem Formular nicht ausreichen ist ein Anhang zu verwenden.
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	Datum: 20.05.2025
	Titel: Unterstützung der Bemühungen zur (Wieder)Einführung des Personalessens für stud. Beschäftigte und Doktorand*innen
	Antragsstellerin: Fachschaft Geschichte
	Antragstext: sich gegen den Entschluss des Studierendenwerks zur Abschaffung des Personalessens für studentische Beschäftigte und Doktorand*innen zum Studierendenpreis in den Mensen Rempartstraße und Institutviertel auszusprechen und weitere Bemühungen zur (Wieder)Einführung zu unterstützen.
	Begruendung: Das Studierendenwerk hat zum 1. April 2025 die Sonderregelung für das Personalessen zum Studierendenpreis für stud. Beschäftigte und Doktorand*innen in den Mensen Rempartstraße und Institutsviertel abgeschafft. Diese Änderung trifft zahlreiche stud. Beschäftigte und Doktorand*innen, die nicht länger in ihren Mittagspausen das Angebot des Personalessens nutzen können, außer sie zahlen den Aufpreis für das Personalessen von 1,65€. Gerade für stud. Beschäftigte, die zumeist knapp über Mindestlohn verdienen, führt dieser Aufpreis dazu, dass das Personalessen nicht mehr genutzt werden kann. Dies stellt nach dem erst kürzlich vom Land Baden-Württemberg abgeschafften Weihnachtsgeld, eine weitere Verschlechterung der Arbeitsbedingungen für stud. Beschäftigte und auch für Doktorand*innen dar. Die Argumente des SWFR für die Abschaffung der Sonderregelung, nämlich ein hoher organisatorischer Aufwand und Rücksichtnahme auf die Pausenzeiten von Mitarbeitenden halten wir für nicht ausreichend. Zum einen besteht der einzige organisatorische Mehraufwand darin, dass Unikarten in einem kurzen Vorgang (ca. 2min an Service-Points) für das Personalessen freigeschaltet werden müssen und zum anderen haben auch stud. Beschäftigte und Doktorand*innen nicht unbedingt längere Pausenzeiten wie alle anderen Mitarbeitenden (wie das SWFR selbst auch in einer Infomail an Doktorand*innen zugibt). Wir stellen uns daher gegen die Entscheidung des SWFR und werden uns zudem um die Unterstützung des Personalrats und des GAA bemühen. 



